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Nr. 8 Memmingen, 08. März 2024 66. Jahrgang 
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Nachfolgende Bekanntmachung wird hiermit veröffentlicht: 
 
 
 

Sparkasse Schwaben-Bodensee 

Aufgebot einer Sparurkunde 

  
 
 
Das Sparkassenbuch zu  
  

Konto 3501099018 
 

ist abhanden gekommen und wurde gesperrt. 
  
Herr 
Klaus Weißenhorn 
Barthshof 5 
86150 Augsburg 
  
beantragt das Aufgebot des genannten Sparkassenbuches. 
  
Rechte aus dieser Sparurkunde müssen von dem etwaigen Inhaber binnen drei Monaten geltend 
gemacht werden, andernfalls wird die Sparurkunde für kraftlos erklärt. 
  
 
  
Memmingen, 21.02.2024      
Sparkasse Schwaben-Bodensee 

D e r   V o r s t a n d 
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Nachfolgende Bekanntmachung wird hiermit veröffentlicht: 
 
 

 

Bekanntmachung 

der Stadt Memmingen 

über die Genehmigung der Änderung 

des Flächennutzungsplanes im Bereich   

der Gemarkung Amendingen 

(Planungsgebiet A8) 

 
Vom 06. März 2024 

 

1. Die vom Stadtrat am 29. Januar 2024 beschlossene Änderung des Flächennutzungsplanes im 
Bereich der Gemarkung Amendingen (Planungsgebiet A8) wurde mit Bescheid der Regierung 
von Schwaben vom 26. Februar 2024 Nummer 34.1-4621-194/26 genehmigt.   
 

2. Die Flächennutzungsplanänderung, bestehend aus der Planzeichnung mit Textteil vom Oktober 
1988, ergänzt April 1989, geändert am 14. September 2023, wurde am 06. März 2024 
ausgefertigt. Ihr ist die am 06. März 2024 ausgefertigte Begründung vom 14. September 2023 
samt Anlagen beigegeben. Die Flächennutzungsplanänderung wird gemäß § 6 Absatz 5 Satz 2 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. Teil I S. 
3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. Teil I Nr. 394) 
geändert worden ist, mit dem Tage der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Satzungs- 
und Verordnungsblatt der Stadt Memmingen wirksam.  

 
3. Ab 08. März 2024 wird die Flächennutzungsplanänderung mit Begründung und Anlagen bei der 

Stadt Memmingen, Stadtplanung, Schlossergasse 1, Verwaltungsgebäude Welfenhaus, III. 
Stock, Zimmer 321, zur Einsicht während der Dienststunden bereitgehalten. Darüber hinaus 
können die Planungen nach telefonischer Terminvereinbarung, Stadtplanung Memmingen Tel.: 
08331/850-519, eingesehen werden. 

 

4. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und 
des Flächennutzungsplans oder aber ein nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlicher Mangel 
des Abwägungsvorgangs nur beachtlich werden, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 

 

Memmingen, 06. März 2024 

STADT MEMMINGEN 

Jan Rothenbacher 

Oberbürgermeister 
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Nachfolgende Bekanntmachung wird hiermit veröffentlicht: 
 
 
Vollzug der Wassergesetze; 
Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit und ökologischen Aufwertung der Iller durch 
Umbau der Mooshauser Schwelle bei Fluss-km 50,650 und Gewässerausbau (Strukturmaßnah- 
men) bei Fluss-km 50,650 bis 49,400 in den Gemarkungen Buxheim, Memmingen und Tann- 
heim durch das Wasserwirtschaftsamt Kempten und das Regierungspräsidium Tübingen 
 
 
 

Bekanntmachung 
 
Der Termin zur Erörterung der gegen die beantragte wasserrechtliche Gestattung für o.g. Maß- 
nahmen rechtzeitig erhobenen Einwendungen sowie der Stellungnahmen der Behörden findet am 
 

 
Mittwoch, den 27.03.2024, 9.00 Uhr 

im Landratsamt Unterallgäu, 1. Stock, Zimmer 100, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim 
 
statt. 
 
Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. Zutritt haben nur die Betroffenen und die Personen, die 
Einwendungen erhoben haben. 
 
Bei den Personenkreisen ist die Teilnahme freigestellt. Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem 
Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt werden. 
 
Ein Anspruch auf Kostenersatz entsteht durch die Teilnahme nicht. 
 
Im Erörterungstermin werden die rechtzeitig erhobenen Einwendungen gegen das Vorhaben sowie die 
Stellungnahmen der Behörden zu dem Vorhaben mit dem Träger des Vorhabens, den Behörden, den 
Betroffenen und den Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert. 
 
 

Memmingen, 06. März 2024 

STADT MEMMINGEN 

Jan Rothenbacher 

Oberbürgermeister 
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